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1 Grundlagen 

1.1 Zweck und Anwendungsbereich 

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Zerti-
fizierung von Verglasungsdichtstoffen nach EN 15651-2:2017 fest. 

Durch die Einführung und Anwendung der festgelegten Maßnahmen und Prüfungen werden die 
bei der Erstprüfung nachgewiesenen Eigenschaften der Verglasungsdichtstoffe dauerhaft si-
chergestellt. Die festgelegten Anforderungen gehen über die in EN 15651-2:2017 geforderten 
Regellungen hinaus und stellen damit ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. Dieses wird durch die 
Kennzeichnung der Beschläge durch das „ift-zertifiziert“-Zeichen dokumentiert. 

1.2 Zertifizierungs- und Prüfgrundlagen 

Dieses Zertifizierungsprogramm legt die Anforderungen für die Zertifizierung und Überwa-
chung von Verglasungsdichtstoffen im Geltungsbereich EN 15651-2:2017 fest. Für die 
Zertifizierung und Überwachung von Verglasungsdichtstoffen ist ift-Q-Zert folgendes 
nachzuweisen bzw. vorzulegen: 

 Prüfberichte gemäß EN 15651-2:2017 in der Klassifizierung 25 LM/HM, 

 Prüfberichte gemäß DIN 18545:2015, 

 Alle Prüfberichte und Nachweise müssen von einer nach EN ISO/IEC 17025 
akkreditierten und von ift-Q-Zert anerkannten Prüfstelle ausgestellt sein, 

 Produktdokumentation mit Anwendungsdiagrammen für den vorgesehenen 
Verwendungs- bzw. Einsatzzweck, 

 Eine Dokumentation über die durchzuführende werkseigene Produktionskontrol-
le, 

 Einen Vertrag mit ift-Q-Zert für die Zertifizierung und Überwachung der Pro-
duktion von Produkten im Geltungsbereich EN 15651-2:2013, 

 EN ISO/IEC 17065. 

 

1.3 Begriffe 

1.3.1 Prüfberichtsinhaber 

Organisation, die eine Prüfstelle mit der Ermittlung bzw. Prüfung einzelner oder mehrerer 
Eigenschaften eines Produktes/Bauteils beauftragt und über die Ergebnisse einen Nach-
weis/Bericht von der Prüfstelle erhält. 

1.3.2 Produktionsstätte/Hersteller 

Organisation, die Produkte/Bauteile/Baustoffe herstellt/weiterverarbeitet. 

1.3.3 Produkt 
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Als Produkt im Sinne dieses Zertifizierungsprogramms wird ein entsprechend den Anga-
ben des Herstellers vertriebener Verglasungsdichtstoff verstanden. 

2 Verfahren und Inhalt der Zertifizierung 
Das allgemeine Verfahren und die Inhalte der Maßnahmen zur Erstzertifizierung und Auf-
rechterhaltung der Zertifizierung sind in den geltenden „Allgemeinen Bedingungen für die 
Zertifizierung, Überwachung und Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“ durch 
ift-Q-Zert dokumentiert. Im Folgenden werden nur Spezifikationen, bezogen auf die Be-
schlagsysteme, definiert. 

2.1 Zertifizierungsverfahren 

 Abschluss eines Überwachungs- und Zertifizierungsvertrags, 

 Festlegung des Geltungsbereiches der Produktzertifizierung/des Zertifikats, 

 Beurteilung der Prüfnachweise und der Produktdokumentationen, 

 ggf. noch erforderliche Erstprüfung(en), 

 positiver Erstbesuch, 

 Zertifizierung. 

 

3 Erstprüfung 

3.1 Nachweise 

Im Rahmen der Erstprüfung für einen Verglasungsdichtstoff sind Nachweise gemäß Ab-
schnitt 1.2 vorzulegen.  

Für die Bewertung der Unterlagen kann ift-Q-Zert weitere Nachweise einer von ihr aner-
kannten Prüfstelle hinzuziehen.  

Bei unveränderter Rezeptur und unveränderten normativen Prüfgrundlagen behält ein 
Prüfnachweis für die Zertifizierung bzw. RE-Zertifizierung 9 Jahre Gültigkeit. Die Erfüllung 
der wesentlichen Anforderungen muss dann erneut geprüft – Wiederholung der Erstprü-
fung – und der Zertifizierungsstelle nachgewiesen werden. 

 

4 Erstbesuch 
Der Erstbesuch dient zur Feststellung der personellen und fertigungstechnischen Voraus-
setzungen für die Herstellung von Verglasungsdichtstoffen auf Basis dieses Zertifizie-
rungsprogramms. Im Rahmen des Erstbesuches erfolgt eine Beurteilung der vorhandenen 
werkseigenen Produktionskontrolle sowie des firmeninternen Labors. 
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5 Produktzertifikat 

5.1 Gültigkeit des Zertifikates 

Das Produktzertifikat wird für die Dauer von 3 Jahren ausgestellt. 

Für eine Verlängerung der Gültigkeit um weitere 3 Jahre ist eine RE-Zertifizierung mög-
lich. Im Rahmen der RE-Zertifizierung ist eine Bewertung der vorliegenden Nachweise 
des Beschlagsystems durch ift-Q-Zert durchzuführen. Bei positiver Bewertung der Zertifi-
zierungsvoraussetzungen wird das Zertifikat für weitere 3 Jahre ausgestellt.  

Für die Zertifizierung zu Grunde gelegte Nachweise müssen generell nach 9 Jahren er-
neuert werden auch im Zeitraum zwischen den RE-Zertifizierungen. 

Das Verfahren bei Änderung bzw. Erweiterung des zertifizierten Umfangs sowie Aussetzung 
und Entzug der Zertifizierung ist in den geltenden „Allgemeinen Bedingungen für die Zertifi-
zierung, Überwachung und Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“ durch ift-Q-
Zert festgelegt.  

Das Zertifikat gilt jedoch immer nur so lang, wie sich die Festlegungen und Anforderungen 
dieses Zertifizierungsprogramms sowie das Produkt nicht ändern. Änderungen am Produkt, 
die Einfluss auf die, in der Erstprüfung nachgewiesenen Eigenschaften haben, sind der Zer-
tifizierungsstelle unaufgefordert mitzuteilen. 

Bei Nichteinhaltung der in diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Maßnahmen erfol-
gen ein Entzug des Zertifikats sowie die Berechtigung zur Kennzeichnung der Produkte. 

5.2 Kennzeichnung 

Die Produkte können mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen gekennzeichnet werden. Die unter 
dem Punkt 2, Verfahren und Inhalt der Zertifizierung, aufgeführten mitgeltenden Doku-
mente zur Kennzeichnung sind zu beachten. Neben der Kennzeichnung auf den Lieferpa-
pieren, Katalogen, der technischen Dokumentation, Werbeunterlagen oder der Verpa-
ckung ist auch eine Kennzeichnung in digitaler Form zulässig.  

Die Berechtigung zum Führen der Qualitätszeichen erlischt jedoch automatisch bei Been-
digung des Zertifizierungs- und Überwachungsvertrags oder bei Nichteinhaltung der in 
diesem Zertifizierungsprogramm festgelegten Kriterien. 

 

6 Werkseigene Produktionskontrolle 

6.1 Allgemeines 

Der Hersteller von Verglasungsdichtstoffen verpflichtet sich, ein System zur werkseigenen 
Produktionskontrolle einzurichten, welches gleichbleibende Eigenschaften der Verglasungs-
dichtstoffe sicherstellt. Er muss einen für die Zertifizierung verantwortlichen Mitarbeiter be-
nennen, der über entsprechende Befugnisse, Kenntnisse und Erfahrungen im Herstellungs-
prozess der Beschläge verfügt. Dieser Mitarbeiter ist für die ordnungsgemäße Durchführung 
der werkseigenen Produktionskontrolle verantwortlich. Werden in der werkseigenen Produk-
tionskontrolle unzulässige Abweichungen festgestellt, sind durch den Beauftragten der 
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werkseigenen Produktionskontrolle unverzüglich Maßnahmen zur Beseitigung der Abwei-
chungen bzw. Mängel einzuleiten. 

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind folgende Prüfungen durchzuführen: 

 Wareneingangskontrolle, 

 Fertigungsüberwachung, 

 Überprüfung der Kennzeichnung. 

Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle müssen geeignete Einrich-
tungen und Geräte vorhanden sein. Für die Anzahl der Proben gilt mindestens ein AQL-
Wert 1,5 in der Sonderstichprobe S2 der ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd.1:2011. 

6.2 Wareneingangskontrolle 

Für den Bereich der Wareneingangskontrolle sind folgende Punkte zu beachten: 

 Eingangsprüfung der Materialien 

Werksbescheinigungen nach EN 10204:2004, mindestens nach Abschnitt 2.1 oder Ab-
nahmeprüfzeugnisse nach EN 10204:2004, Abschnitt 3.1 sind hierbei zulässig. 

6.3 Fertigungsüberwachung 

Die Fertigungsüberwachung zur Sicherstellung der gleichbleibenden Eigenschaften der Be-
schläge ist mindestens nach ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd.1:2011, S2, AQL 1,5 
durchzuführen und zu dokumentieren. 

6.4 Überprüfung der Kennzeichnung  

Die Kennzeichnung muss entsprechend der Zeichensatzung des ift-zertifiziert-Zeichens, 
QM 204, durchgeführt werden.  

 

7 Fremdüberwachung 

7.1 Allgemeines 

Inhalt, Bedingungen, Rechte und Pflichten sind in den mitgeltenden Dokumenten „Allge-
meinen Bedingungen für die Zertifizierung, Überwachung und Inspektion von Produkten 
und Dienstleistungen“ durch ift-Q-Zert beschrieben. 

7.2 Regelprüfung am überwachten Standort 

7.2.1 Intervall und Inhalt 
Die Fremdüberwachung durch einen Regelbesuch vor Ort wird einmal jährlich im überwach-
ten Standort (Produktionsstätte oder Vertriebsorganisation) durchgeführt und beinhaltet: 

 Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle, 

 Überprüfung der personellen- und fertigungstechnischen Voraussetzungen, 
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 Überprüfung der verwendeten Messgeräte auf offensichtliche Mängel sowie 
auf das Vorhandensein gültiger Kalibriernachweise und Wartungsnachweise 
der Messgeräte. Die Überprüfungen der Messgeräte müssen dokumentiert 
sein, 

 Laboreinrichtung sowie die dazugehörigen Ergebnisse aus der laufenden Fer-
tigungsüberwachung 

 Überprüfung des Ablaufs zur Erfassung und Bearbeitung von Kundenrekla-
mationen. 

7.2.2 Probenentnahme/ Laborprüfung am ift 
Im Rahmen der Fremdüberwachungsprüfung werden mindestens 3 Dichtstoffkartuschen 
einer Charge je zertifizierter Rezeptur stichprobenartig aus dem Lager entnommen. Alter-
nativ können Gebinde im Handel durch das ift erworben werden. Die benötigten Holzsub-
strate (Abmessungen 75 mm x 25 mm x 12 mm) werden mit genauer Angabe der Be-
schichtungssysteme vom Auftraggeber kurzfristig zur Verfügung gestellt. Aus den Gebin-
den und den Substraten werden Probekörper durch das ift hergestellt. Die Proben werden 
im ift-Labor einer Prüfung unterzogen. Folgende Tests werden durchgeführt: 

 EN ISO 10563:2017, Volumenschwund 

 EN ISO 11431:2003, Haft- und Dehnverhalten von Dichtstoffen nach Einwir-
kung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht durch Glas, (Substrat: Glas) 
Dehnung 100 % 

 EN ISO 8340:2005, Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung (Sub-
strate: Glas, Fichte deckend weiß lackiert und Fichte braun lasiert), Dehnung 
100 % 

 -Die Prüfungen werden dokumentiert  

7.2.3 Überwachungsbericht 

Über die Ergebnisse der Regelprüfung wird ein Überwachungsbericht erstellt. Liegen ein 
oder mehr Messwerte außerhalb der festgelegten Grenzwerte, so muss die Ursache der 
Abweichung geklärt und kurzfristig abgestellt werden. Nach der Beseitigung der Mängel 
entscheidet die Zertifizierungsstelle, ob weitere qualitätssichernde Maßnahmen (z. B. eine 
Sonderprüfung) erforderlich sind. 

7.2.4 Beseitigung von Mängeln - Sonderprüfung 

Sonderprüfungen können erforderlich werden in Folge von: 

 negativer Bewertung eines Regelbesuchs oder 

 negativer Bewertung einer Laborprüfung 

 durch den Eingang von Beschwerden aus dem Markt hinsichtlich der zertifi-
zierten Produkte. 
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7.2.5 Frist zur Beseitigung von Mängeln 

Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen der Regelprüfung festgestellten Mängeln sollte 
in der Regel einen Monat nicht überschreiten. Die Frist zur Beseitigung von im Rahmen 
der Sonderprüfung festgestellten Mängeln wird auf 3 Monate festgesetzt (Bedingungen für 
Sonderprüfungen siehe „Allgemeine Bedingungen für die Zertifizierung, Überwachung und 
Inspektion von Produkten und Dienstleistungen“). 


